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Termine

4_

_ Payment 2008, 26.-27.5.08, Mainz 

– Kongressmesse für Zahlsysteme 

und Forderungsmanagement

_ Versandhandelsforum der EOS 
Akademie, 10.-11.6.08, Hamburg 

– Aus der Praxis für die Praxis: Erfah-

rungsaustausch zum Thema Forde-

rungsmanagement

_ Versandhandelskongress und Mail 
Order World, 01.- 02.10.08, Wiesbaden 

– besuchen Sie uns in Halle 1, Stand 171

2007 – Jahr des konjunkturellen Aufschwungs 
in Europa. Zwar ging die Zahl der Unter-
nehmensinsolvenzen in den EU-15-Staaten 
plus Norwegen und der Schweiz um etwa 
fünf Prozent auf 129.800 Fälle zurück. In 
Deutschland sank die Zahl laut Einschät-
zung des Statistischen Bundesamtes sogar 
um 14,6 Prozent auf 29.200 Meldungen. 

Allerdings stieg die Zahl der Privatin-
solvenzen in den westeuropäischen Staa-

ten Großbritannien, Österreich, Schweden, 
Deutschland, der Schweiz und den Nie-
derlanden um 8,3 Prozent auf 300.300 
gemeldete Fälle. Allein in Deutschland 
nahm die Zahl der insolventen Privatperso-
nen um 8,9 Prozent zu und lag bei 105.000 
Meldungen.
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Mehr Privatinsolvenzen: Allein in Deutschland 

nahm die Zahl um 8,9 Prozent zu
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Kreditkündigung bei Umschuldung gerechtfertigt
Ein Kredit darf gekündigt werden, wenn sich die Einkommensverhältnisse des Kreditnehmers beispielsweise 
durch Arbeitslosigkeit so verändern, dass er seine Verbindlichkeiten nur noch durch Umschuldung bedienen 
kann. So entschied das Oberlandesgericht (OLG) Naumburg mit Urteil vom 15. Februar 2007.

Der vorliegende Fall: Ein arbeitslos gewor-
dener Kreditnehmer konnte nur durch die 
Umschuldung seiner Kredite sowohl sein 
Haus halten, als auch seine Kreditverbind-
lichkeiten bedienen. Das Kreditinstitut hat 
der Kündigung und Ablösung der Darle-
hensverträge jedoch nicht zugestimmt. Zu 
Unrecht, wie das OLG Naumburg feststellte.

In diesem Fall darf sich das Kreditinsti-
tut nicht auf § 489 Abs. 3 BGB berufen – 
sogar dann nicht, wenn seine Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen eine entsprechende 
Regelung enthalten (2 U 138/06). Diese
soll ausschließlich verhindern, dass der Dar-
lehensnehmer sein Kündigungsrecht miss-
braucht, und den Vertrag kündigt, um statt 
des höheren, nicht mehr geschuldeten 
Zinses einen niedrigeren zahlen zu müssen. 

Dieser Schutzzweck sei im Fall des Ar-
beitslosen nicht berührt. Der Kreditnehmer 
kann erst durch die Umschuldung den Kre-
dit ablösen. In einem solchen Fall sei die 
Berufung auf § 489 Abs. 3 BGB oder auf 
eine entsprechende Regelung laut OLG so-
gar rechtsmissbräuchlich.

Allein um einen günstigeren Kredit zu 
erlangen, kann der Kreditnehmer nicht auf 
§ 490 Abs. 2 BGB zurückgreifen. Wäre dies 

der Fall, würde jede Zinsbindungsfrist ihren 
Sinn verlieren. Schließlich könnte dadurch 
die für Immobilienkredite typische tag-
genaue Refinanzierung nachhaltig beschä-
digt und damit der verbraucherschützende 
Zweck des § 490 Abs. 2 BGB in sein Ge-
genteil verkehrt werden. Da es dem arbeits-
los gewordenen Kreditnehmer jedoch nicht 
darum ging, einen günstigeren Kredit zu er-
langen, ist eine Kündigung nach § 490 Abs. 
2 BGB gerechtfertigt.
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_ § 490 Absatz 2 BGB Der Darlehens-
nehmer kann einen Darlehensvertrag, bei 
dem für einen bestimmten Zeitraum ein 
fester Zinssatz vereinbart und das Dar-
lehen durch ein Grund- oder Schiffspfand-
recht gesichert ist, unter Einhaltung der 
Fristen des § 489 Abs. 1 Nr. 2 vorzeitig 
kündigen, wenn seine berechtigten Inte-
ressen dies gebieten. Ein solches Inte-
resse liegt insbesondere vor, wenn der 
Darlehensnehmer ein Bedürfnis nach 
einer anderweitigen Verwertung der zur 
Sicherung des Darlehens beliehenen 
Sache hat. Der Darlehensnehmer hat dem 
Darlehensgeber denjenigen Schaden zu 
ersetzen, der diesem aus der vorzeitigen 
Kündigen entsteht (Vorfälligkeitsentschä-
digung).

_ § 489 Absatz 3 BGB Eine Kündigung 
des Darlehensnehmers gilt als nicht erfolgt, 
wenn er den geschuldeten Betrag nicht 
binnen zwei Wochen nach Wirksamwer-
den der Kündigung zurückzahlt.

Die Paragraphen

Weniger Geschäftsinsolvenzen, mehr private Pleiten

Bleiben erlaubt: Um sein Haus halten zu können, 

darf ein Kreditnehmer umschulden


